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22. ersuchl den Generalsekretllr. die Vetsammlung über 
die Maßnnhmen untenichtet zu hnIten, die er ergreift. um die 
weite Verbreitung und Förderung der ErkUltung zu gewähr
leisten; 

23. ersuchl den GeneralsekretlI QlffJenlem, ihr auf ihrer 
einundfllnfzigsten 'Thgung einen Bericht über die zur Durch
flihrung dieser Resolution ergriffenen Maßnahmen vorzulegen; 

24. beschließt. die Frage des Versehwinden\asse\lS von 
Personen und insbesondere der Verwirklichung der ErkUltung 
auf ihrer einundfilnfzigsten 'Thgung unter dem Unterpunkt 
"Menschenrechtsfragen. einschließlich anderer Ansätze zur 
besseren Gewährleistung der Menschenrechte und Grund
freiheiten" zu behandeln. 

94. Plenarsittung 
23. Dezember 1994 

49/194. Stärkung der RecbfpfaatUo:hkeIt 

Die Generalvenammlung. 

unter Hinweis daraIif, daß sich die Mitgliedstaaten mit der 
Annahme der Allgemeinen ErkUItung der Menschenrechte" 
verpflichtet hnben. in Zusammenarbeit mit den Vereinten 
Nationen auf die allgemeine Achtung und Eiobalhlng der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten hinzuwirken, 

in der festen tJberteugung, daß der Herrschaft des Rechts, 
wie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte betont 
wird. wesentliche Bedeutung t1Ir den Schutz der Menschen
rechte zukommt, 

sowie davon fiberzeugt, daß die Staaten im Rabmen ihrer 
eigenen innerstaatlichen Rechts- und Justizsysteme geeignete 
zivil-. straf- und verwaltungsrechtliche Rechtsbehelfe gegen 
Menschenrechtsverletzungen vorsehen müssen, 

in Anerkennung der bedeutsamen Rolle. die das Sekre
tariats-Zentrum t1Ir Menschenrechte bei der Unterstützung der 
einze1staatlichen Maßnahmen zur Stärkung der rechtsstaatli
ehen Institutionen spielen kann, 

unter Hinweis auf die Empfehlnng der Weltkonferenz über 
Menschenrechte, im Rabmen der Vereinten Nationen ein vom 
Sekretariats-Zentrum t1Ir Menschenrechte zu kOOtdinierendes 
umfassendes Programm zu schaffen, das den Staaten bei der 
Aufgabe des Aufbaus und der Stlirkung angemessener na
tionaler Strukturen behilflich sein soll, die eine unmittelbare 
Wirknng auf die aIIgenteine Einhnltung der Menschenrechte 
und die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit ausllben""; 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 481132 vom 
20. Dezember 1993 und Kenntnis nehmend von der Resolution 
19941S0derMenscbenrechtskommison vom 4. März 1994"', 

1. begri4fJt den gemäß Resolution 481132 vorgelegten 
Bericht des Genera1sekretlirs'·'; 

2. nimmt mit Interesse Kennmls von den in dem Bericht 
des Generalsekretlirs vorgelegten Vorschlligen zur Stärkung 

1<0 AlCONP.1S7J24 (Tell!), Kap. m. AbschnItt U. zure,. 69. 
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des Programms t1Ir Beratende Dienste und tlX:hoisc1te Hilfe des 
Se1a'etariats-Zentrums t1Ir Menschenrechte, womit den 
Empfehlungen der Weltkonferenz über Menschenrechte 
betreffend die Gewilhrung von Hilfe an die Staaten bei der 
Stlirkung ihrer rechtssfaatlichen Institutionen entsplOchen 
werden soll; 

3. wilrdJgt die Anstrengungen. die das Zentrum unter
nimmt, um mit den begrenzten ihm zur Verfllgung stehenden 
finanziellen und personellen Ressourcen seinen ständig 
Zlmehmenden Aufgnben naooZllkommen; 

4. gibt Ihmr tiefen Besorgnis Ausdruck über die geringen 
Mittel, die dem Zentrum zur Erff11Iung seiner Aufgaben zur 
Verfilgung stehen; 

5. stellt fest, daß das Programm t1Ir Beratende Dienste 
und technische Hilfe nicht über genflgend Mittel verfilgt, um 
maßgebliche finanzielle Unterstützung t1Ir eioze1staatliche 
Projekte bereitzustellen, die eine unmittelbare Wirknng auf die 
Verwirklichung der Menschenrechte und die Wahrung der 
Rechtssfaatlichkclt haben, in LIIndern, die sich diesen Zielen 
zwar verschrieben haben, sich jedoch wirtschaftliche Schwie
rigkeiten gegeni!bersehen; 

6. ersuchl den Generalsekretlir, zu untersuchen, welche 
Möglichkeiten bestehen, von allen in Betracht kODlDleDden 
Institutionen des Systems der Vereinten Nationen, so auch von 
den Finanzinstitutionen, im Rabmen ihres jeweiligen Mandats 
technische und finanzielle Hilfe zur Stlirknng der Verwirkli
chung der Menschenrechte und der Wahrung der Rechts
staatlichkeit zu erhnlten; 

7. ersuchl den Generalsekretlir QlffJenlem, der General
versamm1nng auf ihrer fünfzigsten 'Thgung einen Bericht über 
die Ergebnisse der Kontakte vorzulegen, die er gemäß Ziffer 6 
aufgenommen bat, sowie über sonstige Entwicklungen, die mit 
der UmsetZllDg der genannten EmpfehInng der Weltkonferenz 
über Menschenrechte im Zusammenhang stehen''''. 

94. Plenarsitvlng 
23. Dezember 1994 

49/195. Stärkung des SekretarlaI5-Zenh ums für Men. 
schenrechte 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/135 vom 
15. Dezember 1989,45/180 vom 21. Dezember 1990,46/111 
und 46/118 vom 17. Dezember 1991, 47/lZ7 vom 18. Dezem
ber 1992 und 481129 und 481141 vom 20. Dezember 1993 
sowie eingedenk aller einschlägigen Resolutionen des 
Wu1schafts.. und Sozialrats und der Menschenrechtskommis
sion; 

in Anbetrachl dessen, daß die Förderung der allgenteinen 
Achtung und Einhnltung der Menschenrechte und Grund
freiheiten eines der in der Charta der Vereinten Nationen 
verankerten Hauptziele der Vereinten Nationen und ein 
vorrangiger Tiitigkeitsbereich der Organisation ist, 

eingedenk dessen, daß der Generalsekretlir in seinen 
Beriehten von 1992 und 1994 über die Tiltigkeit der Vereinten 
Nationen festgestellt bat, daß die Charta der Vereinten Natio
nen die Förderung der Menschenrechte als eines ihrer v0rran
gigen Ziele auf die gleiche Stufe stellt wie die Förderung der 




